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Landeshauptstadt

Beschluss-
drucksache

b
In den Jugendhilfeausschuss
In den Verwaltungsausschuss

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

2071/2021

1

Hannoverfonds für Kinder und Jugendliche

Antrag

zu beschließen,

dass die in 2022 vorgesehenen 100.000 EUR zur strukturellen Stärkung vorhandener 
Projekte für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet (Punkt 1 des Haushaltsbegleitantrages 
H-0378/2021) wie folgt verwendet werden:

1. Kleiner Jugendtreff Hainholz   8.000 EUR
2. Kids Club Vahrenheide 10.000 EUR 
3. Vahrenheider Kids   6.000 EUR
4. Die Wellenbrecher   8.000 EUR
5. Kl. Kinder- und Jugendtreff Nordstadt 10.000 EUR
6. Kl. Jugendtreff Südstadt   8.000 EUR
7. Kindertreffpunkt Butze22   8.000 EUR
8. Hallo Einstein   3.000 EUR
9. Kl. Jugendtreff Bornum   6.000 EUR
10. JZ Glocksee  10.000 EUR
11. Leckerhaus   8.000 EUR
12. Kinderzentrum 15.000 EUR

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Die Drucksache richtet sich an Menschen jeden Geschlechts. Die Belange aller 

gesellschaftlichen Gruppierungen sind gleichermaßen betroffen.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt 51 - Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahme 

 
Einzahlungen Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit 0,00

Teilergebnishaushalt 51

Angaben pro Jahr

Produkt 36301 Verwaltung der Jugendhilfe

 
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 100.000,00

Saldo ordentliches Ergebnis -100.000,00

Begründung des Antrages
Zur Förderung der Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche werden für den 
Doppelhaushalt 2021/2022 je Haushaltsjahr 100.000 € zur strukturellen Stärkung 
vorhandener Projekte für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet zur Verfügung gestellt . 

Hiervon sollen primär bestehende Programme und Angebote freier Träger in Gebieten mit 
besonderem sozialem Handlungsbedarf auf Grundlage der bestehenden 
Zuwendungsanträge mit maximal 30.000 € unterstützt und gefördert werden.

Die im Antragstext stehende Liste beinhaltet Vereine und Initiativen, die in Stadtbezirken mit 
besonderen sozialen Herausforderungen ihre Wirkung entfaltet haben, deren 2020 
gestellten Anträge jedoch im Zuge der Haushaltsberatungen nicht in Gänze bewilligt werden 
konnten.

Da die Mittel aus dem Hannoverfonds die Träger in die Lage versetzen sollen, ihre 
Planungen dennoch umsetzen zu können, wurde die in 2021 beschlossene Drucksache Nr. 
1083/2021 für dieselben Empfänger*innen mit der gleichen Mittelvergabe für 2022 
fortgeschrieben.

Für die Zuwendungen Nr. 2, 5, 10, und 12 ist gemäß der Anlage I zur Hauptsatzung der 
Landeshauptstadt Hannover aufgrund der jeweiligen Höhe neben der Zustimmung des 
Jugendhilfeausschusses auch die Zustimmung des Verwaltungsausschusses 
herbeizuführen.
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